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16. Verordnung: Maximaltarif für das Wiener Platzfuhrwerks-Gewerbe (Taxitarif 1967) 

16. 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 
28. Juni 1976, mit der die Verordnung 
des Landeshauptmannes vom 4. Dezem
ber 1967, LGBL für Wien Nr. 4 2, betreffend 
den Maximaltarif für das Wiener Platzfuhr
werks-Gewerbe (Taxitarif 1967), in der Fas
sung der Verordnung vom 14. Juni 1971, 

LGBI. für Wien Nr. 17, geändert wird 

Auf Grund des § 376 Ziffer 36 lit. d/aa der 
Gewerbeordnung 1973 und des § 12 Abs. 2 des 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes vom 2. April 
1952, BGB!. Nr. 85, wird für das mit Kraft
fahrzeugen betriebene Platzfuhrwerks-Gewerbe 
verordnet: 

Artikel l 
Die Verordnung des Landeshauptmannes vom 

4. Dezember 1967, LGBI. für Wien Nr. 42, be
treffend den Maximaltarif für das Wiener Platz
fuhrwerks-Gewerbe (Taxitarif 1967), in der 
Fassung der Verordnung vom 14. Juni 1971, 
LGB!. für Wien Nr. 17, wird wie folgt geändert. 

Im S 1 haben die Abs. 1 bis 3 zu lauten: 

„(1) Die hödiste zulässige Grund taxe ein
sdtließlidi der Streckentaxe beträgt für eine, 
wenn auch nur begonnene Anfangsstre<ke von 
800 m „ ...•. „ .. „ .. „ .. , .... „ . . 14,- S. 

(2) Die höchste zulässige Streckentaxe für die 
der Anfangsstrecke folgende Wegstre>±e beträgt 
je, wenn auch nur begonnene 142,87 m 1,- S. 

(3) Die höchste zulässige Zeittaxe für Warte· 
zeicen beträgt für je, wenn auch nur begonnene 
40 Sekunden .. , . , .... „ „ ..•.... „ 1,- S." i 

Artikeln 

(1) Die Fahrpreisanzeiger müssen innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verord
nung dem im § 1 festgesetzten Tarif entspre~ 
dtend umgebaut sein; nidit umgebaute Fahr
preisanzeiger dürfen nach Ablauf dieser Frist 
nicht mehr verwendet werden. Bis zum Umbau 
der bisherigen Fahrpreisanzeiger gelten deren 
Angaben, wobei pro Fahrt zu dem im Fahrpreis~ 
anzeiger ausgewiesenen Betrag der Grund-, 
Stred<en- und Zeitta"e ein Zuschlag von 35•/• 
gefordert werden darf. 

(2) Bis zur lfoderung des Fahrpreisanzeigers 
ist auf oder oberhalb desselben ein gedruckter, 
mit dem Siegel der Fachgruppe für die Beförde- · 
rungsgewerbe mit Personenkraftwagen versehe~ 
ner Hinweis folgenden Inhaltes in deutscher, 
englischer und französischer Sprache deutlich 
sichtbar anzubringen: „Fahrpreisanzeiger nodi 
nicht umgebaut. Zuschlag 'pro Fabrt 35•/o." 
Nach dem Umbau des Fahrpreisanzeigers ist 
dieser Hinweis zu entfernen. 

Artikel m 

Mit dem Wirksamwerden dieser Verordnung 
tritt die Verordnung des Landeshauptmannes 
vom 5. Juli 1973, LGBl. für Wien Nr. 27, in 
der Fassung der Verordnung vom 12. Juli 1974, 
LGB!. für Wien Nr. 26, außer Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

Druck der Osterreidlisdien Staat!d:rudterei 
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